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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

Verträge verbraucherfreundlicher gestalten

Stand vom 14.07.2025 11:59:06 bis 05.08.2025 17:34:55

Angegeben von:
am 29.04.2025 Verbraucherzentrale Bayern e.V. (R001963)

Beschreibung:
Um Verbraucher besser vor Kostenfallen und untergeschobenen Verträgen zu schützen, werden 

wir eine allgemeine Bestätigungspflicht für langfristige Verträge, die am Telefon geschlossen 

werden, einführen. Wir werden Unternehmen verpflichten, bei langfristigen Verträgen, die im 

Ladengeschäft abgeschlossen werden, die wichtigsten Punkte schriftlich zusammenzufassen und 

den Kundinnen und Kunden vor Vertragsschluss auszuhändigen. Wir werden die zulässige 

Erstvertragslaufzeit für langfristige Verträge auf maximal ein Jahr begrenzen.

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Verbraucherschutz [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

 BGB [alle RV hierzu]

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001963
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?filter%5Bfieldsofinterest%5D%5BFOI_ECONOMY%7CFOI_ECONOMY_CONSUMER_PROTECTION%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?q=%22BGB%22&searchAttributes=affectedlawabbreviations&filter%5Bwithaffectedlaws%5D%5Btrue%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC
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